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Die Massnahme zur Prüfung und Umsetzung eines Massnahmenpakets zur Kostenentlastung im Bereich der stationären Angebote 
für Menschen mit Behinderungen (Betreuungsstufen IBB0 bis IBB4) wird per sofort umgesetzt und führt ab 01.01.2027 zu 
Einsparungen.

Amt für Gesellschaft und Soziales
Prüfung und Umsetzung eines Massnahmenpakets zur Kostenentlastung im Bereich der stationären 
Angebote für Menschen mit Behinderungen

Mittels Analyse und Identifikation der zentralen Kostenfaktoren im Bereich der stationären Angebote für Menschen mit 
Behinderungen (Betreuungsstufen IBB0 bis IBB4) werden geeignete kostenentlastende Massnahmen definiert, die im Zeitraum von 
3 Jahren (2026-2028) sukzessive umgesetzt werden. 
Die Kosten im Bereich der stationären Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen sind in den letzten Jahren – insbesondere 
im interkantonalen Vergleich – überdurchschnittlich gestiegen (+ CHF 13.3 Mio. zwischen 2022 und 2024). Ursache sind nur 
teilweise die Zunahme der betreuten Menschen in diesem Leistungsfeld. Weitere Ursachen sind die gestiegenen Personal- und 
Betriebskosten sowie strukturelle Faktoren im Leistungsangebot. Vor diesem Hintergrund ist es erforderlich, gezielt Massnahmen 
zu definieren, mit denen das strukturelle Kostenwachstum gestoppt und die finanzielle Tragfähigkeit dieses Bereichs langfristig 
gesichert werden kann. Die Massnahme geht auf den Kantonsratsbeschluss Nr. SGB 0205a/2024 zurück.

Abhängigkeiten und Konflikte: Mindest- und Qualitätsstandards, Interkantonale Vereinbarung für soziale Einrichtungen (IVSE), 
Freizügigkeit und Wahlfreiheit gemäss UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK), Stakeholderkonflikte; Änderungsbedarf: 
Prüfung und Umsetzung von Entlastungsmassnahmen von 3 Millionen Franken bei den stationären Angeboten für Menschen mit 
Behinderungen (Betreuungsstufen IBB0 bis IBB4).


